
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/9/27 88/08/0060
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

ARG 1984 §7 Abs1;

VStG §5 Abs1;

VStG §5 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen über die Relevanz einer behaupteten Zusage des Landeshauptmannes auf Stra7reiheit (Hinweis E

4.12.1958, 1264/57).

Schlagworte

Andere Einzelfragen in besonderen Rechtsgebieten Arbeitsrecht Arbeiterschutz
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